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Telefon: 069 - 93996551, E-Mail: info@side-juwelier.com
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Rathausplatz 1, 61348 Bad Homburg • Schweizer Str. 54, 60594 Frankfurt/Main

Elisabethenstraße 7, 64283 Darmstadt
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Mit dem ePaper

früher dran
Die clevere Ergänzung zu Ihrem Printabo

ePaper Upgrade
zum Printabo

die Zeitung von morgen bereits am
Vorabend ab 20 Uhr lesen

viele kostenlose Extras nutzen

unser Dankeschön: 2 Monate
das ePaper gratis lesen

danach für nur 5,50 €/mtl.
zusätzlich zum Printabo

Upgradefür nur5,50€/mtl.

Jetzt bestellen:
op-online.de/upgrade

Jetzt Aussteller/in auf der Genussmessewerden!
Seien Sie mit Ihrer Feinkost oder anderen kulinarischenQualitätsproduktenmit dabei.
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Anastasia Lauterbach & FranziskaMang
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www.kulinart-messe.de
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AMTL. BEKANNTMACHUNGDER STADTOFFENBACHAMMAIN

Wahlbekanntmachung
für die

Wahl zum Europäischen Parlament am 09. Juni 2024
1. Am 09. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum

Europäischen Parlament statt.
Die Wahl dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2. Die Stadt Offenbach ist in 79 allgemeine Wahlbezirke und in 24 Briefwahlbe-
zirke eingeteilt.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom
29.04. bis 19.05.2024 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der
Wahlraum angegeben, in dem gewählt wird. Die Wahlräume in den Wahlbe-
zirken 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
38, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 76, 77, 78
und 79 sind für Wahlberechtigte mit Mobilitäteeinträchtigung barrierefrei er-
reichbar. Wahlberechtigte mit Mobilitätsbeeinträchtigung aus anderen Wa-
hezirken, die in diesen Wahlräumen wählen wollen, benötigen hierfür einen
Wahlschein.
Ein Verzeichnis der barrierefreien Wahlräume hängt in den Wahllokalen aus
und kann beimWahlamt und im Internet (www.offenbach.de/wahlen/) einge-
sehen werden.
In den Wahlbezirken 31 (Lauterbornschule, Schubertstraße 89-91) und 68
(Friedrich-Ebert-Schule, Am Wiesengrund 43) wird die Wahl nach Altersgrup-
pen und Geschlecht getrennt durchgeführt (repräsentative Wahlstatistik);
das Wahlgeheimnis bleibt auch hier unbedingt gewahrt.
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um
16:00 Uhr im Rathaus, Berliner Straße 100, 63065 Offenbach zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen,
in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personal-
ausweis Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur
Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten
des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeich-
nung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonsti-
gen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10
Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung
des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Keneichnung.
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab,

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht,
welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder
in einem bonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet
werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffent-
lich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein des Wahlgebietes der Stadt Offenbach haben,
können an der Wahl in Offenbach, in der der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk der Stadt Offenbach
oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen
amtlichen Wahlbriefuchlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (in verschlossenem Stimettelumschlag) und dem unterschriebenen
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahriefumschlag angegebenen Stelle
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich
ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlbe-
rechtigt sind. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle
des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 6 Abs. 4 des Europahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe
einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei
der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Abs. 4a des Europawahl-
gesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbei-
führt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässi-
ger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).

Offenbach am Main, den 30. April 2024
Magistrat der Stadt Offenbach
gez. Dr. Felix Schwenke
Oberbürgermeister

Wir sind fürKinder da
IBAN: DE80 1002 0500 0003 3910 01, Fon +49 30 206491-17
www.albert-schweitzer-verband.de

Jetzt bestellen unter:
der-vorsorgeordner.de/op
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Die zuständige Behörde
(nach § 3 Abs. 1, Nr. 1 Grenzbereinigungsgesetz)
Amt für Bodenmanagement
Heppenheim

Grenzbereinigung

nach dem Grenzbereinigungsgesetz vom 13.06.1979 (GVBl. I S.108) in der derzeit gültigen Fassung

Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit

Im Grenzbereinigungsverfahren in der
Gemeinde: Heusenstamm
Gemarkung: Heusenstamm Flur: 12
Gemeinde: Offenbach
Gemarkung: Bieber Flur: 15 u. 16
Gemarkung: Offenbach Flur: 16 u. 17
Verfahrensgebiet: „A3 Nothaltebuchten“
Aktenzeichen: GB 3339898
Grundbuchamt: Offenbach

ist der Grenzbereinigungsplan vom 08.03.2024 am 06.05.2024 unanfechtbar geworden. Mit dieser
Bekanntmachung wird der bisherige Rechtszustand durch den im Grenzbereinigungsplan vor-
gesehenen Rechtszustand ersetzt. Die Bekanntmachung schließt die Einweisung der neuen
Eigentümer in den Besitz der neuen Grundstücke ein.

Soweit im Grenzbereinigungsplan nichts anderes festgelegt ist, geht das Eigentum an den
ausgetauschten oder zugewiesenen Grundstücksteilen lastenfrei auf die neuen Eigentümer
über. Unschädlichkeitszeugnisse sind nicht erforderlich.

Die vereinbarten und festgestellten Ausgleichsleistungen werden mit dieser Bekanntmachung
fällig.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Bekanntmachung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei dem Amt
für Bodenmanagement Heppenheim, Odenwaldstraße 6, 64646 Heppenheim, schriftlich oder
zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden.

Michelstadt, den 06.05.2024 Amt für Bodenmanagement
Heppenheim
Im Auftrag

gez. Seibel, TAR

31 Montag, 13. Mai 2024

Offenbach-Post, 13.05.2024


